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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Pankstraße 87–88, Reinickendorfer Straße 

21–24 im Bezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen, für das das Bezirk-
samt Mitte von Berlin neben anderen Grundstücken die Aufstellung 
eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine Veränderungssper-
re gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Bauen, Wirtschaft und Ordnung, Stadtentwicklungsamt, Fachbe-
reich Stadtplanung sowie Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, 
während der Dienststunden aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verord nung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. 
Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkün-
dung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden 
sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. Juni 2012

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e
Bezirksbürgermeister

Carsten S p a l l e k
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Veränderungssperre 1-74B/20 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen
Vom 5. Juni 2012
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Auf Grund des § 28 Absatz 3 des Berliner Wassergesetzes in der 
Fassung vom 17. Juni 2005 (GVBl. S. 357, 2006 S. 248, 2007 S. 48), 
das zuletzt durch Artikel III des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. 
S. 209) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I
Die Landesschifffahrtsverordnung Berlin vom 27. April 1998 

(GVBl. S. 91), die zuletzt durch Verordnung vom 1. September 2009 
(GVBl. S. 471) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 12 wird die folgende Angabe einge-
fügt:
„§ 12a Fahrt bei unsichtigem Wetter“,

b) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15 Verbot, zu rauchen, ungeschütztes Licht oder Feuer 

zu verwenden“.
2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. Verordnung zur Einführung der Binnenschifffahrts-

straßen-Ordnung vom 16. Dezember 2011 (BGBl. 
2012 I S. 2),“

b) In Nummer 2 wird die Angabe „Artikel 3 der Verordnung 
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2868)“ durch die An-
gabe „§ 38 Absatz 6 der Verordnung vom 16. Dezember 
2011 (BGBl. 2012 I S. 2)“ ersetzt. 

c) In Nummer 4 wird die Angabe „Artikel 8 der Verordnung 
vom 20. Januar 2006 (BGBl. I S. 220)“ durch die Angabe 
„§ 38 Absatz 7 der Verordnung vom 16. Dezember 2011 
(BGBl. 2012 I S. 2)“ ersetzt. 

3. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 3 wird in der Spalte „Breite in m“ die Angabe 

„9,50“ durch die Angabe „9,60“ ersetzt.
b) In Nummer 5.1 wird die Angabe „bis km 3,3“ durch die An-

gabe „bis km 1,9“ sowie in der Spalte „Länge in m“ die An-
gabe „67“ durch die Angabe „49“ und in der Spalte „Breite 
in m“ die Angabe „8,20“ durch die Angabe „7,00“ ersetzt.

c) Nach Nummer 5.1 wird folgende neue Nummer 5.2 einge-
fügt:
„5.2          km 1,9 bis km 3,3          67          8,20          1,75“. 

d) Die bisherige Nummer 5.2 wird die neue Nummer 5.3.
e) In Nummer 8 wird in der Spalte „Länge in m“ die Angabe 

„67“ durch die Angabe „49“ und in der Spalte „Breite in m“ 
die Angabe „8,20“ durch die Angabe „7,00“ ersetzt. 

4. Nach § 12 wird folgender neuer § 12a eingefügt:

„§ 12a
Fahrt bei unsichtigem Wetter

Die abweichenden Vorschriften für die Fahrt bei unsichtigem 
Wetter gemäß § 6.34 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung 
finden Anwendung.“

5. § 15 erhält folgende Fassung:

„§ 15
Verbot, zu rauchen, ungeschütztes Licht 

oder Feuer zu verwenden

An stillliegenden Fahrzeugen, die die Tafel Bild 61 oder die 
Tafel Bild 61a der Anlage 3 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ord-
nung führen, darf innerhalb eines Bereiches von zehn Metern 
um das Fahrzeug nicht geraucht sowie kein ungeschütztes Licht 
oder Feuer verwendet werden.“

6. Dem § 18 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) An genehmigten Liegestellen darf die zugelassene Liege-

dauer nicht überschritten werden. Kleinfahrzeuge sind so abzu-
stellen, dass sie weder in der Länge noch in der Breite über den 
genehmigten Liegebereich hinausragen.“

7. § 21 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 
„1. einer der in § 5 Absatz 1 oder 2, § 6 Absatz 1, § 11 

Absatz 1, § 12 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 der 
Verordnung zur Einführung der Binnenschifffahrts-
straßen-Ordnung, § 15 der Binnenschifffahrt-Sprech-
funkverordnung oder in § 6 Nummer 1 der Wasser-
skiverordnung bezeichneten Verpflichtung nicht 
nachkommt oder eine dort bezeichnete Handlung be-
geht oder entgegen § 4a Absatz 1 der Verordnung 
über die Bereitstellung von Sportbooten und den Ver-
kehr mit Sportbooten mit einem Sportboot am Ver-
kehr teilnimmt,“.

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „Artikel 4 Abs. 1“ durch 
die Angabe „§ 5 Absatz 1“ und am Satzende der Punkt 
durch das Wort „oder“ ersetzt.

cc) Nach Nummer 5 wird die folgende neue Nummer 6 an-
gefügt:
„6. als eine die Fischerei ausübende Person der in § 11 

Absatz 2 der Verordnung zur Einführung der Binnen-
schifffahrtsstraßen-Ordnung genannten Verpflich-
tung nicht nachkommt.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:
„(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 104 Absatz 1 Num-

mer 4 des Berliner Wassergesetzes handelt ebenfalls, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig als Mitglied der Besatzung einer 
der in § 5 Absatz 3 der Verordnung zur Einführung der Bin-
nenschifffahrtsstraßen-Ordnung bezeichneten Verpflichtun-
gen nicht nachkommt oder als Mitglied der diensttuenden 
Mindestbesatzung die in § 6 Absatz 2 der Verordnung zur 
Einführung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung be-
zeichnete Handlung begeht oder als vom Schiffsführer be-
auftragtes Mitglied der Besatzung einer in § 25 Absatz 2 der 
Verordnung zur Einführung der Binnenschifffahrtsstraßen-
Ordnung genannten Vorschriften zuwiderhandelt.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird der neue Absatz 3.
d) Nummer 1 des neuen Absatzes 3 erhält folgende Fassung:

„1. einer der in § 5 Absatz 4 Nummer 1 bis 3, § 8 Nummer 
1, § 11 Absatz 2 oder 3 Nummer 1 bis 4, § 12 Absatz 2 
Nummer 1 bis 3, 12 oder 13, § 13 Absatz 2 Nummer 1 
oder 2, § 14 Absatz 1, § 15 Nummer 1, § 16, § 17 Num-

Vierte Verordnung
zur Änderung der Landesschifffahrtsverordnung Berlin 

Vom 25.Juni 2012
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mer 1, § 18 Nummer 1, § 19 Nummer 1, § 20 Absatz 1 
Nummer 1 oder 2 oder § 21 Absatz 1 der Verordnung zur 
Einführung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung be-
zeichneten Verpflichtungen nicht nachkommt oder eine 
dort bezeichnete Handlung begeht,“.

e) Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.
f) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung
„1. einer der in § 5 Absatz 5 Nummer 1 bis 22, § 6 Ab-

satz 3, § 7 Absatz 1 Nummer 1, § 9 Absatz 1 Num-
mer 1 oder 2, § 10 Absatz 1, § 11 Absatz 4 Nummer 
1 bis 9, § 12 Absatz 3, § 20 Absatz 2 Nummer 1, § 21 
Absatz 2, § 22 Absatz 1 Nummer 1, § 23 Absatz 1 
oder 2 Nummer 1, 10 oder 14, § 24 Absatz 1 Num-
mer 1, 2 oder 7, § 25 Absatz 3 oder § 36 der Verord-
nung zur Einführung der Binnenschifffahrtsstraßen-
Ordnung, § 6 Nummer 3 der Wasserskiverordnung, 
§ 8 Nummer 1 der Wassermotorräder-Verordnung 
oder in § 11 Nummer 3 der Binnenschifffahrt-Sport-
bootvermietungsverordnung bezeichneten Verpflich-
tung nicht nachkommt oder eine dort bezeichnete 
Handlung begeht,“.

bb) In Nummer 5 Buchstabe b wird die Angabe „§ 18 Abs. 
4“ durch die Angabe „§ 18 Absatz 4 oder 5“ ersetzt.

g) Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben.
h) Der bisherige Absatz 6 wird der neue Absatz 5.
i) Nummer 1 des neuen Absatzes 5 erhält folgende Fassung:

„1. einer der in § 5 Absatz 6 Nummer 1 bis 6, § 7 Absatz 2 
Nummer 1, § 9 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, § 10 Absatz 2, 
§ 11 Absatz 5, § 12 Absatz 4, § 21 Absatz 3, § 22 Absatz 
2, § 23 Absatz 1, § 24 Absatz 2 oder § 25 Absatz 4 der 
Verordnung zur Einführung der Binnenschifffahrtsstra-
ßen-Ordnung oder in § 8 Nummer 2 der Wassermotorrä-
der-Verordnung bezeichneten Verpflichtung nicht nach-
kommt oder eine dort bezeichnete Handlung begeht,“.

j) Der bisherige Absatz 7 wird der neue Absatz 6 und erhält 
folgende Fassung:

„(6) Ordnungswidrig im Sinne des § 104 Absatz 1 Num-
mer 4 des Berliner Wassergesetzes handelt schließlich, wer 
als Unternehmer oder Betreiber eines Hafens oder einer 
Umschlagstelle einer der in § 25 Absatz 1 der Verordnung 
zur Einführung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung be-
zeichneten Verpflichtung oder entgegen § 16c einer dort ge-
nannten Pflicht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt.“ 

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 25. Juni 2012

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt

Michael  M ü l l e r
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